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Subsidiarıtät Staat Kırche

}‘\nton Rauscher S}

Dıiıe iberale Staatsidee des Jahrhunderts hatte Z W el Can :‘ einmal das des
Nachtwächterstaats, der sıch 1mM bloßen Rechtsschutz erschöpfte, ZUuU anderen das
des zentralen Einheitsstaats, Staat und Gesellschaft iıdentifiziert wurden. Auch

‘ X die Von Gneıst verfochtene „Selbstverwaltung“ der Gesellschaft, die er -ın An-
lehnung englische Verhältnisse für Deutschlan fruchtbar machen wollte, an-
derte diesem Sachverhalt wen1g. Wiährend nämlıich das englısche Verwaltungs-
recht 1ın der orıgınären Rechtsstellung der Gesellschaft wurzelt, erblickte Caeist an
der Selbstverwaltung 1UTLr eine quantitatıve Ausdehnung und qualitative Inten-
s1vlerung der Staatstätigkeit ber die Gesellschaft hinweg. Die Gesellschaft
sollte ZU Vollstreckungsorgan des Staates werden. Es 1St leider aum beachtet
worden, dafß diese Auffassung Gneists auf den heftigen Wiıderstand Lorenz vVon

Steins un auch ermann Roeslers stieß, die eben die Gesellschaft als „Eigenes“
erkannt hatten un von daher die Entwicklung ZT: soz1alen Rechtsstaat ıcht 1n
einer Gesamtpolitisierung der Gesellschaft, sondern 1mM Durchbruch des soz1alen
Verwaltungsrechtes innerhalb der staatliıch-politischen Einheit begriffen!. Dıie
Ideologie des Nachtwächterstaates zerbarst dem ruck der soz1alen rage
Der Gedanke Von der politischen Gemeinschaft als der alleinigen und unıversalen
Rechtsgemeinschaft aber, von den Wellen des Nationalismus hochgespült, blieb
wirksam WeNnNn auch mancherle; Modifikationen. Im Nationalsozialismus
erlebten WIr die Umkehrformel, indem die Gesellschaft sprich Rasse Zu

Staat wurde. Belehrt durch dıe bitteren Erfahrungen des nazıstischen Unrechts-
taates stand der Wiederaufbau der Bundesrepublik stark dem Zeıichen des
soz1alen Rechtsstaates mıt der Absage die verhängnisvolle Allzuständigkeit
des Staates und der Anerkennung der Gesellschaft 1n ihrem Eıgengewicht. In der
Gegenwart aber erhält das iberale Staatsdenken C6 Nahrung durch das Argu-
meNtT, ein gesellschaftlicher Pluralismus könne NUur im Politisch-Staatlichen seinen
einheitsstiftenden rund finden

Der liıberalen Ideenwelt nistamme auch jene „kritischen Erwäagungen ZU

Subsidiaritätsprinzip“, die Irutz Rendtorfi, Privatdozent für christliche Gesell-
schaftslehre der evangelısch-theologischen Fakultät ın . Münster, anstellt?. Hınter
dem bescheidenen Titel verbirgt siıch eın Frontalangriff auf das Subsidiaritätsprin-

Vgl Lorenz VO): STEIN, Rechtsstaat UN Verwaltungsrechtspflege, 1n * Grünhuts Zeitschrifl 1879), 345 St'ein
fıchtert dem charten Urteil Roeslers er die Gneistsche Selbstverwaltung bel, das Roesler 1n derselben Zeitschrift
(1875) etällt hatte.

Irutz Kritische Erwägungen 2Uu Subsidiurifäts ‚;prinzip, ın Der \} tqat 1962),
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Z1D, WwW1e es von Quadraäés‘iinö Anno  C ( iaulie nd von der katholischen
Soziallehre ausgearbeitet wurde. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung und
Klärung wırd freilich erschwert, die historische Quellenforschung ZUgunNsten
geschichtlicher Deutungsversuche zurücktritt, weniıger die einheitliche Zusam-
menschau des katholischen Schrifttums, sondern die einseltige Verwendung von

/Zıtaten vorherrscht un damıt Mißverständnisse, aber auch tendenz1öse Interpre-
tatıonen begünstigt werden un ohne ınnere Begründung des eigenen Stand-
punkts verfahren wird. Besondere Aufmerksamkeit jedoch wecken die kritischen
Erwägungen“ insofern, als S1€e 1in direkten ezug den VO Bundestag verab-
schiedeten (GGesetzen gebracht werden, ZU Bundessozialhilfegesetz und Zzum Ju-
gendwohlfahrtsgesetz. Die Verfassungsklage einıger Gemeıinden diese (Je

schwebt VOL dem Gerichtshof in Karlsruhe. In der parlamentarischen Dis-
kussiıon wurde ihrer Begründung damals auch auf das Subsidiaritätsprinzıp
hingewl1esen. Rendtorft glaubt diesbezüglich feststellen mussen, dafß nl den
strıttigen Paragraphen Sal nıcht Differenzierungen innerhal der conkreten
Rechtsgemeinschaft abgewogen wurden, sondern eine Problematik sıch durch-
SELIZLTE, die schlicht weltanschauliche Züge trägté weltanschaulich 1M abträglichen
Sınne des Wortes deswegen, weıl 1er soziologische Argumentatıon, Verwendung
bestimmter Sozialmodelle un unausdrückliche ekklesiologische Ansprüche ıcht

3klar hervorgehoben und gegeneinander abgegrenzt worden sind.
Aut diesem Hintergrunde wachsen die kritischen Erwagungen, die in 1er Punk-

ten kristallisıert werden. Das Subsidiarıtätsprinzıp 1St iıcht das Aufbauprinzip
der Gesellschaft, sondern Kategorie des sozialen Handelns „Von oben ach unten“,
Za die Wahrnehmung der aktiven Teilhabe der einzelnen un soz1ialer Grup-
PCN politischen Gemeinwesen“. Es handelt siıch deshalb ein „politisches
Prinzip-. Der personalistische Begriff des Subsidiarıtätsprinz1ıps ontologisiert
die Entzweıung der modernen Gesellschaft, weil ST} den Zugang der den gesell-
schaftlichen Pluralismus zusammenhaltenden „Gemeinsamkeıt der Rechtsgemein-
schaft, des politischen Gemeinwesens“ verSsSperrt. Das Subsidiarıtätsprinzıp 1St
„das repräsentatıve katholische Sozlalprınzıp in einer säkularisierten Gesellschaft.
Miıt seiner Hilfe verschafft S1C} die Tendenz Geltung, den christlichen UÜberliefe-
rungszusammenhang der modernen Gesellschaft als das Eigenrecht kirchlicher In-
st1tutiıonen un Verbände partikular wahren un sichern“. „Die rein
ormale Inanspruchnahme des Subsidiaritätsprinzıps 1n der Gesetzgebung der
Wohlfahrtspolitik des Staates versucht, eine organisatorische Eindeutigkeit die
Stelle einer difterenzierten geschichtlichen Sıtuatiıon der Wohlfahrtspflege sSeit-

Z6D. Hıer öftnet sich für das Subsidiarıtätsprinzıp die Gefahr, einer mehr macht-
politischen Durchsetzung von Verbandsinteressen 1mM Gewande naturrechtlicher
Argumentation dienen.“*

Ebd. 4727
Ebd 478—430.
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zuhalten und den Einfluß der Kirche aut das öffentliche Leben bewahren, i1ST

icht gerade NECu un VOo  $ Gegnern der Kirche ı wieder gelegentlich hochge-
spielt worden. Der Verlust der weltanschaulichen Geschlossenheit un die Eman-

der Gesellschaft aus dem religiös-kirchlichen Bannkreis drängten, 1 der
Deutung Rendtorfis, die Kirche notwendig ı CiNe Verteidigungs- un Abwehr-
stellung Die Grundbefindlichkeit der Kıirche und des Katholiken außerte sich des-
halb auch kritischen Gegenüber“® Z Gesellschaft und ZUuU Staat,
bei „die Akzentulerung weltanschaulicher Posıtionen die Stelle allgemein Ver-

bindlicher Krıterien gesellschaftlichen Handelns der Soziallehre Nıcht
Ofenheit aut die gegenwartıge Gesellschaft hın, sondern die e1ıgung soz1al-

konservatiıver und sozialreaktionärer“? Restauratıon, ZUF. Wiederbelebung des
christlich firmierten „vorneuzeıtlichen Gesellschaftssystems“® die unausbleib-
lichen Konsequenzen. Galten die politisch-sozi1alenTTheorien der Kıiırche ı
Jahrhundert der „Wahrung «der überkommenen Verhältnisse AA den ruck der
gesellschaftlichen Entwicklung“ v} der Gegenwart , der Aspekt der Wıiıe-
dergewinnung christlichen der ‚menschlichen‘ Gesellschaft ı Sınne der
‚Neuen Ordnung‘ estärker hervor“9

Nur ein kurzer Blick auf die katholisch-soziale Bewegung Jahrhundert
en die Haltlosigkeit solchen Interpretation des historischen Ansatzes
der katholischen Soziallehre aufzuzeigen Denn iıcht die Entchristlichung der
Gesellschaft als solcher, sondern die mit der iındustriellen Revolution- und dem da-
durch bedingten Zertall der alten sozialökonomischen Ordnung aufkommende
71ale rage intensıvyven Auseinandersetzung MI den wirtschaft-
lichen un gesellschaftlichen Zuständen Wenn die Romantiker un insbesondere
dam Müller csehr auf die Verchristlichung der Wirtschaft un Gesellschaft
pochten, ann iıcht AUuUSs ekklesiologischen Vorbehalten, sondern weiıl s$1e der
entfesselten Geldherrschaft und dem Vorwalten schrankenlosen un nack-
ten Ego1smus den Abfall VO  ; der christlichen Lebensordnung un den Zerstoren-

den Einbruch materialistischen Ungeıistes erblickten. Dieser ethische Protest
WAar vollkommen richtig. Ihre Diagnose der Krankheitssymptome freilich SINg
die falsche Richtung. Sıie erwartetiten die Heilung VO  } Wiederbelebung der
alten ständischen Ordnung Gewiß blieben diese „restauratıven“ Ideen noch lange
Zeıt ebendig, 7zumal das VO  3 Natur AUusSs konservatıve Bauerntum un das Hand-
werk iıcht allein egoistischen Geist des Kapitalismus, sondern der kapıta-
listischen Wirtschaftsweise überhaupt die Ursache ihres Niederganges sahen: aber

3

Ebd 406 Ebd 407 £ 419 Ebd 418,
Ebd 415 ? Ebd 407

126



gu
CI; 8 rch eel ah mIT wun ”zen di

Verelendung breitester Volksschichten.Für einen Christen der 'Lat WI1C iıh lag der
Schlufß nahe, daß diese Not AusSs dem Fehlen christlicher Nächstenliebe un mensch-
licher Solidarıität herrührte. Nicht kirchliches Einflußstreben, sondern der Dienst

Menschen War der Antrieb, der ihn rastloser karitativer Tätigkeit —

spornte un VO  3 dem bis ı die spa.ten 1850erJahre hinein die Überwindung
der soz1ialen rageerhoffte. Das gleiche Anliegen vertraten evangelischen Kreıs
Viktor imeHuber un:! Wichern.

Schon frühzeitig 1aber zeichnete S1 auch eiINe andere Richtung katholischen
ager ab, die sich schließlich durchsetzen und wesentlich ZUrr systematischen Be-
gründung der katholischen Soziallehre beitragen sollte. Bereıits 1835 hatte der
Sozialphilosoph Franz VO  3 Baader die Schrift veröffentlicht „Über das dermalige
Mißverhältnis der Vermögenslosen der Proletairs den Vermögen besitzenden
Klassen der Sozlietät Betreft ihres Auskommens sowohl materieller als intel-
lektueller Hinsicht aus dem Standpunkte des Rechtes betrachtet Hıerin War die
soz1iale Frage als einNne solche der Ordnung und des Rechts erkannt nämlich der
sozialenEingliederung der Arbeiter die Gesellschaft, die iıcht auf der Basıs des
Smithschen „Pseudofreiheitssystems“ gelöst werden könne. 1837 reichte der katho-
lische Politiker Franz oSseBuss ı badischen Landtag den Entwurf Fabrik-
gesetzgebung Cin Dıie Gebrüder Reichensperger, Guijido Görres, Edmund Joerg
entwickelten eine scharfsınnıge Sozialkritik, wenngleich ıhre ufe VOrerst hne
1e] Resonanz verhallten. Ihr Blick War icht „rückwärts“ gerichtet und iıhre Hal-
tung WAar alles andere als C1in defensives „Gegenüber“ ZUur Gesellschaft. Auch bei
Ketteler sich bald die FEinsicht dafß die soziale ragenıcht C1iNEC Frage der
arıtas und des ethischen Wollens, sondern CiITNE Frage des sozialen Rechtes un
der gesellschaftlichen Ordnung WAar. Man wußte noch keine konkrete Lösung, aber
Inan WAar aut dem richtigen Wege Ketteler befreundete sich Beginn der 1860er
Jahre MmMIIt der Idee der Produktivassozıationen un trat mMi1t Lassalle ı Briefwech-
sel Leute W16 oerg dachten 1ı diesen Jahren daran, 1esoz1ialistische Wırt-
schafts- und Gesellschaftskritik — natürlich hne ihre antirelig1ös-atheistische Wur-
7e] übernehmen. Fur evangelischen Theologen dürfte Or aufschlußreich
SC1IMN, dafß der Mann, der 1er eine entscheidende Wende einleitete un dessen
sozialökonomische Konzeption ı iıhren Grundzügen einmal Bestandteil der katho-
lischen Soziallehre werden sollte, überzeugter un tiefgläubiger Protestant War

der bereits ermann Roesler 83234—1 894 )'9 Weder der ıberale Kapıta-
189 ermann Roesler hat als erster wissenschaftlich-systematisch die abstrakte Naturgesetzlichkeit des

„Smithianısmus“ Stellung genOomMmMen.,. 1868 sandte se1n Buch Ketteler, eil ihm dessen Bemühungen die
Lösung der sozialen Frage ekannt eworden LCH: 10 Jahre SpPater konvertierte ZUuU[r katholischen Kırche, weil
ıberale Prediger die Gottheit Christı geleugnet hatten. Er verlor darauthin seinen Lehrstuhl Rostock, IN nach
Japan und hatte Ort entscheidenden Anteil eım Autbau des modernen japanıschen Staates. ıne eingehende Unter-
suchung ber Werk un Persönlichkeit Roeslers IST z Entstehen begriften,
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lismus noch der Sozialismus als „konsequenter Smithianismus“ konntendie SO-
z1ale Frage lösen, sondern 1Ur die sozialrechtliche Ordnung der industriellen Wırt-
schaftsgesellschaft.

Keıine ekklesiologische „Abseitsstellung“ also, icht ein Postulat der „Verchrist-
lıchung“ 1nn kirchlichen Bevormundung VO  w} Gesellschaft un Staat SON-

ern die VO  ; der soz1alen rage gestellten Probleme der Ordnung der Gesellschaft
gaben den Anstofß ZU systematischen Ausbau der katholischen Soziallehre. Im
deutschen Raum wurde dieser Impuls ıcht einmal sehr Von Kırchenmännern
aufgenommen als gerade Von verantwortungsbewuften Laıen

Katholische Soziallehre 1ST eın Machtinstrument kirchlicher Politik S1e befaßt
sıch MItL den naturgegebenen und VO  - der Vernunft erkennbaren Wesensstrukturen
des gesellschaftlichen Zusammenlebens als Normen der dem Menschen Wandel
der Geschichte erwachsenden Ordnungsaufgabe. In dieser Hinsicht sollte iN1an sich
endlich VO  ; den veralteten Klischees {reimachen, die SEIT Ernst Troeltsch und Max
Weber erstaunlich unkritischer VWeıse mitgeschleppt werden In der katholischen
Soziallehre geht 6S icht ” Bestand un Position der Kirche der Gesell-
schaft “ 1, sondern »” die Gesellschaftsordnung, e N ıhre Gesamtstruktur,
se1l besondere Ordnungsstrukturen WIC eLwa Ehe-Familie, Eıgentum, Staat
Gemeinde, Berufsstand Völkerbund SC1 A das Grundprinzip menschlicher
Sozialıtät SC1 Or ordnende Auswirkung die einzelnen Wertbereiche des
Menschtums bis hin Zzu umtassendsten Gebilde der Menschheit“1® Dıie soz1ial-
philosophischen un naturrechtlichen Kategorien der katholischen Soziallehre
plizieren deshalb auch keine „ekklesiologischen Bezuge” ® Auf das diesbezügliche
Argument Rendtorfis, daß sich der Personbegriff überhaupt 1Ur theologisch be-
gründen lasse, werden WIL noch zurückkommen Der naturrechtliche Gehalt
miıttelbar Aaus dem soz1alen eın des Menschen der Gesellschaft erschlos-
sen bestimmt dıe unıversale Aussagekraft der katholischen Soziallehre

Der evangelische Kirchenrechtler Hans Erich Feıine hat der naturrechtlichen
Lehre, WIC S1C besonders Von der Scholastik gepflegt beileibe aber ıcht erfunden
wurde, das Zeugn1s ausgestellt, daß auf ihrer Grundlage das Verhältnis Von

Kirche un Staat ausgeglichen un dem katholischen olk allen Ländern Ayalı

CISCHC Politik ermöglıicht werdel!4 Von dieser Selbständigkeit machten enn auch
Windthorst un die führenden Politiker des Zentrums Gebrauch die sich ZW ar

test verwurzelt der Soziallehre, dagegen verwahrten, CIn Ableger kirchlicher
Politik SC1N, WAS Ja bekannterweise der Schlufßphase des Kulturkampfes

Verstimmung MI Rom führte.
Wenn die Katholiken Jahrhundert Gegensatz ZU Staat erı1eten,

WAar 1es iıcht C1iN Zeichen ihrer polıtischen Unmündigkeit der SAl grund-
11 RENDTORFF, 424,

Gustav Katholische Soziallehre Staatslexikon (91959), 910.
RENDIORFF, 4724

14 Vgl Hans Erich Kirchliche Rechtsgeschichte Weımar 269 u 635
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ralen Einheitsstaat ZuUur Wehr setzen, die die Kirche aus dem SÖffentlichen Leben
verbannen und WEN1ISSTENS re Aufsicht stellen wollten. Dıie Kirche £2N-
spruchte keine Herrschaft „über“ den Staat, noch verharrte S1C sterilen
„Gegenüber“ ZU Staat; aber S1C ließ sıch auch nıcht .SaUS“ der Gesellschafthin-
ausdrängen, S1C pochte auf iıhr „Mıtsein“ MI nd ı der Gesellschaft, weıl auch S1eC

autf dem Bodendermenschlichen Sozialıtät steht.
Der Kulturkampf hatte och eine andere Seite. Es S1nS nämlich cht nur

die Eigenständigkeit und Freiheit der Kırche ZUr Erfüllung ihres Auftrags, OmN-

ern die Wahrung der menschlichen Freiheiten und Grundrechte, die auch der
Katholik für siıch behauptet. Was die Gesellschaftlichkeit betrifft, 1St der Mensch
eben icht NUur Staatsbürger, sondern ursprünglich hineingestellt ı die Vieltfalt
gesellschaftlicher Verbundenheıit, die „ VOIF dem Staat WEeNnNn auch l Staat
eX1isStiert Wo der Staat ıcht mehr der notwendige organisatorische Koordinator
der Gesellschaft 1ST, sondern ZU uniıversalen Träger aller gesellschaftliıchen T 0
bensäußerungen wird, 1ST es die Freiheit des Menchen geschehen. Auch die —>

derne evangelische Theologie kennt iıcht mehr die falsche Staatsfrömmigkeit des
liberalen Protestantismus, S1C weiß die Doppelpoligkeit der biblischen Aus-
Sapc ber den Staat Römer 13 un Offenbarung 13 Friedrich Karrenberg
spricht VO Kampf wider den totalen Staat als dem Kampf unserer Zeit. „Davon
macht auch die Demokratie keine Ausnahme. Unverkennbar 1ST deshalb überall
das Suchen nach besseren und tiefer begründeten Demokratie, als N die
iberale und soziale Demokratie säkularer Prägung SCWESCH 1St un och  11ST, die

«15sich au keiner Weıse gesichert i1ST totalıtäre Neigungen ...

Dıie unbewußte Weichenstellung, die Rendtorff M1 seiner Fehldeutung des histo-
rischen Ansatzes der katholischenSoziallehre vollzogen hat, 1äßt ıhn auch das Sub-
sidiarıtätsprinzıp als Bindeglied ı der derart gebrochenen Situation“ begreifen,
„MITt dem der Anspruch der christlichen Welt abgesichert wird“‘“16 Denn j1er „enNnt-

wickelt S1' kirchlichen Denken folgerichtig eine Vorliebe für solche Sozial-
konstruktionen, die noch ehesten ‚integren‘ un damıt christlichen ordo

lassen, die Familie, überhaupt kleine überschaubarte Gemeinschaften. Im
Verfolg des der ständischen Gesellschaft Orjientierten Denkens muß sich annn
eiter die Neıigung einstellen, gegenüber der Dynamik der modernen Gesellschaft
und den ıhr angeMESSCHCHN Kategorien eC1IN6 CISCNC soziale Welt aufzubauen, W1e

auch eiNe C1ISCNC christliche Sozialwissenschaft. “ 17 Hıer spielen rwagungen Ce1NEe

15 Friedrich KARRENBERG, Staat 1 Evangelischen Soziallexikon (1954) 995 Vgl auch „-1)
Die Kırche der modernen Gesellschafl (Hamburg 226, Anm

418,
17 Ebd
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11Rélle‚ A die AUus dem VorsteIlungshorizont <ies Sodalismus stammen, also des kirch-
lıchen Verbandswesens, das selbst eine Funktion der ekklesiologischen Grundlage
der Soziallehre 1St. “ 18

Rendtorft unterbaut seine Konstruktion in doppelter eise: Einmal durch eine
ecue Sinndeutung des Subsidiarıtätsprinzıps, ZU anderen durch seine Kritik
„Personalismus“, iıhm das Subsıidiarıtätsprinzıp das l„entscheidende Soz1ialprıin-
«  Z1p ZUu se1n scheint.

Da{fß das Subsidiaritätsprinzip allgemeines Strukturprinzip der menschlichen
Gesellschaft 1St, da{fß N das orıgınäare echt der verschiedenen gesellschaftlichen
Lebenskreise schützt und deren Zuständigkeit abgrenzt, darüber sınd sıch die
katholischen Sozialwissenschaftler ein1g. „Abgrenzung“ bedeutet ıcht eın abge-
kapseltes Eigenleben. Denn alle gesellschaftlichen Einheiten wurzeln 1mM Menschen
und sind VON 1er aus einander zugeordnet. Rendtorff lehnt un eın solches „Bau-
prinzıp“ ab Denn der atz in Quadragesimo Anno, N verstoße „SCSCH die Ge-
rechtigkeit, das, W 4S die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen eisten und
ZUuU Ende führen können, für die weıtere un übergeordnete Gemeinschaft
1n Anspruch nehmen“, se1 bereits eine konkrete Anwendung des allgemeinen
Prinzips der Subsidiarität, wobei auf das „einfache Modell VO Stufenbau der
Gesellschaft“ zurückgegriffen werdel®. In diesem Modell“ sıeht Rendtorft sofort
die „Wiederbelebung eines vorneuzeıtlichen Gesellschaftssystems“, das ıcht der
gewandelten Struktur der modernen pluralistischen Gesellschaft Rechnung
Es 111 alle Gruppen 1n „Konformität MmMit der Gemeinschaft hineinzwingen, Sie

ein ausdrückliches ıdeologısches, 1U VO  e einer bestimmten Gruppe der
Macht (sprich Kiırche; repräsentiertes Konzept VO der Gemeinschaft“
bringen?,

Entgegen einer „sozialen Gebildelehre“ musse das Subsidiarifätsprinzip 1ın Sar
„flexiblen Kategorie” wiedergegeben werden, der des „sozialen Handelns“, als
„gemeinsämer ‚Nenner, auf den die verschiedenen Positionen einzelner, Gruppen
USW. yebracht werden können“. Voraussetzung des soz1alen Handelns 1St - das
Vertrauen in die tragenden Gemeinsamkeiten des Zusammenlebens“, iın „ein
7z1ales un politisches System”, das sıch ann in der gegenselitigen Anerkennung
der „jeweilıgen Sachbezüge“ als staatliches, famıliäres, erzieherisches uSsSsWw Han-
deln konkretisiert. „Subsidiarıtät nach ‚unten‘ WwW1e ach ‚oben‘ versteht sıch immer
ann von selbst, ein begründetes Vertrauen 1n die tragenden Gemeinsamkeiten
möglich 1st.“©21

Das „gemeinsame Bezugsfeld“ des soz1alen Handelns 1St das „Anteilhaben
der Gemeinschaft“22, Insofern 1St das Subsidiarıtätsprinzıp „sowohl nach se1ner
Formulierung in Quadragesimo Anno W1€e auch seiner inneren Logik ach eine
Definition der Staatstätigkeıit, also ein Begriff des Handelns innerhal der Rechts-

15 Ebd 424 19 Ebd 414 Ebd 415:;: 417
Ebd 414Ebd 415
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gémeinscha «23 Sn Lpolitisches Prinzip‘ä Mefkmal der modernen Geséllsd13fi se1l
ıcht 1Ur ihre „Individualisierung“, sondern gerade auch ihre Einheit autf einer

un bewußteren Ebene“, der des „staatlıchen Handelns“24. Dıie Probleme
der Gesellschaft zeıgen sıch nunmehr als „politische“. „Soziales Handeln zıeht seine
Kraft Aaus einer höheren Gemeinsamkeit, der der polıtischen, der Rechtsgemein-
schaft.“25

Diese Umschmelzung des Subsidiaritätsprinzips aus einem allgemeinen Sozial-
prinzıp einem politischen Prinzıp liegt weder in der Formulierung VON Quadra-
gzes1imO Anno, och 1n der inneren Logik der Sache, sondern in Rendtorfis eigener
Logik begründet. Diese aber 1St die Logik der liıberalen egalıtären Staatsıdee. Dıie
„Gesellschaft“ als solche wırd eigentlich preisgegeben das ware Ja eın „nicht-
öffentlicher, 1Ur gruppen- und verbandsbezogener sozialer Ordnungswille‘ 2 Nur
VO Staatlich-Politischen her ann die Einheit soz1alen Handelns bezogen WECI-

den Nach den bitteren Erfahrungen der Vergangenheit hätte INa  e} mMO-
SCH, auch iın der Theorie würde die FEinsicht die Oberhand gewinnen, da{ß das Pro-
blem von Freiheit un Macht 1LUFr Ort befriedigend gelöst werden kann, die
Gesellschaft nıcht politisiert, sondern 1n ıhrem Eigenrecht anerkannt wırd. Dıies
bedeutet keine Zurückdrängung, keinen „Vorbehalt“ yegenüber dem Stdat; der als
oberster und etzter Garant des Gemeinwohls die Ordnung der Gesamtgesellschaft
verbürgt und ıhr rechtlich-organisatorischen Ausdruck verleiht. ber „macht“
die Gesellschaft nıcht. Der Mensch 1St nıcht deswegen soz1al, weıl staatlich 1St.
Wo die Gesellschaft nıcht schon 1in sich, 1ın iıhren Sachzielen geordnet un 1n
ıhrem Gesamt auch auft die Staatlichkeit hingeordnet ware, bliebe Ja 1Ur ein Aaat-
liches Zwangsordnen übrig. Subsiéia;‘ität des soz1alen Handelns würde einer
glatten Leerformel.

Die Einheit gesellschaftlichen Handelns liegt in der Tat schon 1n den „Jewel-
ligen Sachbezügen“ oder Zıelen, die VO  > den Menschen erstrebt un verwirklicht
werden. Diese Sachbezüge siınd auch nıcht alle dem freien Belieben der einzelnen
überlassen. Es bestehen die für alle Menschen objektiven Kultursachbereiche. Die
„Volkswirtschaft“ beispielsweise stellt eine solche objektive so7z1ale Einheit dar,
weıl alle Mehnschen auf die Nutzung materieller Güter angewıesen sind. Der
Mensch schwebt auch nıcht 1mM luftleeren Raum, vielmehr gliedert der Raum immer
schon das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen. Daran ändern auch nıchts
die Dynamık der modernen Gesellschaft un der geschichtliche Wandel der außeren
Lebensbedingungen. Wo die Freiheit der Person NUur dariın gesehen wird, dafß s1ie
„gleichsam 7zwıschen den Zeılen, 1n der Nichteindeutigkeit der gesellschaftlichen
Pluralität ıhre eigene Chance Hat 3a7 wırd die Ereiheit ZULE Willkür un die gesell-
schaftliche Ordnung den „countervaillıng powers“” ausgeliefert. An die Stelle eines
echten Pluralismus gesellschaftlicher Ziele un Gesellungen trate die individuali-

Ebd 413 2 E  e  5&. 416 25 Ebd 417 Ebd 27 Ebd 426
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ware. Nicht UmSONST h!  oren  . WILheute denRuf nach Ordnung der t-

sch; das gEMEINSAME Sachzielber diegegensätzlichen Interessen hinweg die
Arbeitsmarktparteien bindet.

Rendtorft weicht der rage aus, woher eigentlich die tragenden Geme1insam-
keiten > „das soz1ıale und politische System“ kommen, innerhalb deren sıch das
soziale Handeln vollzieht. Wird dieser institutionelle Bezugsrahmen
manipulierbaren, bloß technischen System von Spielregeln? Belehrt uns die Wirk-
iıchkeit icht anderen? Dafß das soziale Handeln selbst den Sachbezü-
gen entsprechenden Organısierung bedarf, die echte Vielheit der sozialen
Institutionen und ,Gebilde“ entsteht.

Läge die Einheit des gesellschaftlichen - Pluralismus allein ı der politischen
Rechtsgemeinschaft, ann enthiele folgerichtig auch ı „umfassendsteGebilde der
Menschheit“ als soz1ıaler Einheıit. Für die Lösung der Menschheitsprobleme bliebe
NUuUr das iberale Rezept nationalstaatlicher Vertrage, icht aber C1N die Staaten
bindendes übernationales Völkerrecht, dessen positiv-rechtlicher Inkraftsetzung
und Anerkennung die Staaten verpflichtet

Diesbezüglich bleibt sich Rendtorff Lreu, WE Sozialausschuß der Evan-

gelischen Kirche Westfalens die These aufstellt: Dıie Einheit der Gesellschaft be-
steht iıcht VOo  >3 Natur. S1e gründet der Geschichte Gottes MIiIt der Menschheit.
„Gegenüber dem bloßen und je] betonten ‚Heute der modernen Gesellschaft
(muß) ihr geschichtlicher und theologischer Zusammenhang gewahrt werden, 1
dem allein S1C 1ST, W 4S S1C 1st.“28 Hıer macht sich der falsche theologische Grundzug
des protestantischen Weltverständnisses geltend, er 1 der philosophischen Er-
kenntnis des geschöpflichen Se1ins versagt un damıt auch den selbständigen Ansatz

Soziallehre gefährdet. Wenn betont wird, daß es der Kirche ı Hinblick auf
die FEinheit der Gesellschaft ıcht ıhren CISCHCNH Standort gehe, daß dem „ Ver-
bandskatholizismus“ ein „Verbandsprotestantismus” die Seıite stellen SCel1,
da{fß die Kirche der „sachgebundenen politischen, soz1alen und menschlichen Eın-
eıit der Gesellschaft“ soll damıt die These dialektisch wieder aufgehoben W er-

den? interessiert SCI, wırd dieses Dilemma offenkundig Man reduziert letzt-
lich die Einheit der Gesellschaft Z W ar ıcht auf den kirchlichen wohl aber auf
den theologischen Zusammenhang.

Die Soziallehre der katholischen Kirche hat ıhren Ansatz weder ı kirch-
liıchen „Verbandskatholizismus“ och i integralen Supranaturalismus, SON-

dern 1 der geschöpflichen Wirklichkeit des „Menschen 1ı der Gesellschaft“.
Ihr Ausgangspunkt ı1STt die menschliche Person 1ı ihren soz1ialen Bezügen auf die
gesamte Wertfülle des Menschtums, WOZU die natürlichen soz1lalen Einheiten bis hın
ZuUur Menschheıt ebenso gehören W1e auch die Oftenheit für die übernatürliche (36-

ers Soztiale Verantwortung der säkularisıerten Gesellschaft, Zeitschrifl für Evangelische Ethik (1963)
84 f
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Den Schlußstein ı derBeweisführung Rendtorffs bildet Kritik „Per-
sonalısmus“ der katholischen Sozialphilosophie. Hıer verbinde S1' das neuU-

zeitliche Bewußtsein der Entzweıung VvVon Subjektivität und Verdinglichung M1

der ontologischen Tradition ; dem Versuch die Integrität des Menschen gegenüber
der Objektwelt wahren?? Dıie Person als Selbstwert VO  >3 Wesen grund-
sätzlicher Eigenständigkeit erscheine Gegenüber „ihrer weltlichen,
vorfindlichen Eingebundenheit und Verpflichtung grundsätzlichen
Vorbehalt gegenüber den konkreten Bindungen, Instıtutionen des Zusammen-
lebens“ Deshalb gerate die katholische Soziallehre notwendigerweise 1 ”
permanenten Vorbehalt die konkrete Einheit der Rechtsgemeinschaft, der
politischen Dımension der modernen Gesellschaft“. Infolge des „personalistischen
Vorbehaltes“ werde „die Entzweıung Zur Grundlage der Gemeinschaft“, die (3
meinschaft selbst „schematisıert, verdinglicht“ „Werkzeug“ der Ver-
vollkommnung der Person. Das Kriterium für die Anwendung des Subsidiaritäts-

wiıird die„Personnähe“ „Wahrhaft Hause ı1ST der Personalismus des-
halbNUur ‚vorstaatlichen‘, außerstaatlichen Gemeinschaftsleben, ı der Familie
ZuUerst den kleinen‘ Gemeinschaften usw.“39 Der sozialphilosophische Person-
begriff W1e€e das ıhm zugeordnete Subsidiaritätsprinzip erleben aber infolge MmMan-

gelnder theologischer Bestiımmung eine inhaltliıch ekklesiologische Verankerung
eın un Wirklichkeit der Kirche®1 Wo aber die Personalıität iıcht der konkre-
ten Sozialıtät des Menschen beruhe, sondern teleologisch 1e] der CISCNCNH Vervoll-
kommnung IST, da sind Religion un Weltanschauung der Person „näher als etwa

die bloß weltliche politische Gemeinschaft. „Insofern erhebt die Kirche für ıhr
Handeln etw2 auch den Verbänden den Anspruch der ‚Personnähe‘;, die ıcht
soziologisch VO  3 der Größe ihrer Institutionen und Einrichtungen abhängig ıI1ST,
sondern sıch inhaltlich bestimmt.  «32

Dieses CEIN1SCHN Zıitaten aufgehängte Modell hat mIi1t der eigentlichen Lehre
der SOgeENANNTEN » Personalisten“ nichts SCMECIN.,Um eım Kernpunkt zen

Der Personbegriff ı1SE für den„Personalismus“ un: ur  .. die katholische Sozijallehre
ZWAar historisch ı den großen christologischen Auseinandersetzungen des un

Jahrhunderts entwickelt worden, aber wurde damals un wırd heute
philosophisch un als „unteilbarer un ungeteilter Selbstand“ bestimmt,
der MIt der Substanzialität der Geistseele als Wesenskonstitutiv der Person SCcCHC-
ben 1st®® Wenn Rendtorff 1Ur C1iNe theologische Bestimmung für möglıch hält,
wirkt 1er die Vorstellung von der Verderbtheit der Natur un Von der Unfähig-
eıit der menschlichen Vernunft, Wesensstrukturen erkennen. Luther und Kant
treften sich darin.

Ebd 418—423 Ebd 424 Ebd 426 ters Kritische Erwagungen, 419 £
Vgl Georg Personalısmus, Solidarismus un Gesellschafl ıJ1en 93
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Des W8it61’ én steht 1mMm Sozialsystem der „Pétfsonalisten“ die Person der Gesell-
schaft un damıt auch dem Staat icht partikulär „gegenüber“ „Der Mensch 1N-
miıtten der Gesellschaft“ 1st die entscheidende Grundaussage. 1€e menschliche' Per-
son befindet sich auf rund ihrer geistigen Intentionalıtät immer schon 1n den
Bezügen den Werten des Menschtums als Kristallisationszentren gesellschaft-
licher Verbundenheit. Angesichts dieses Sachverhalts erscheint die Behauptung
grotesk, daß die VO modernen Subjektivismus betonte „Entzweiung“ ZUr Grund-
lage der Gemeinschaft gemacht werde. Die Gesellschaft erfährt auch keine „ Ver-
dinglichung“, s1ie entspringt unmittelbar dem personalen eın.

] Schließlich 1St 1m „Personalismus“ nıcht das Subsidiariıtätsprinz1p, sondern das
Solidaritätsprinzıp das Fundamentalprinzip der Gesellschaft, W 4a5 Rendtorft völlig
übersieht. Entgegen den einseıtigen Abstraktionen individualistischer un kollek-
tivistischer Gesellschaftserklärung besagt dieses Prinzıp der solidarischen Verbun-
denheıit, dafß die Personen VO  ; ıhrem eın her der Gesellschaft verhattet sind, da{fß
diese Gesellschaft aber wiederum rückgebunden 1St die Vervollkommnung der
Personen. Nur Gemeinverhaftung der Personen, Ort auch- subsidiire ück-
gebundenheit der Gesellschaft. Dıie Subsidiarıität des gesellschaftlichen Se1ins un
Handelns fließt Aaus der geistigen Substanzıalität des Menschen, auf Grund deren

Ursprung, Träger un 1el des gesellschaftlichen Lebens ISt. Der atz „die fak-
tische Zunahme VO Verpflichtung und Verantwor£ung ordert un ermöglıcht
erst den freien Menschen “ hat seine Rıichtigkeit, solange j1er jene „Möglichkeit“
gemeınt 1St, in der die Freiheit des Menschen ZUr schöpferischen Bewährung
kommt. Freiheit ann iıcht zugeteilt werden, nıcht VO  3 außen her „zukommen“.

Das Subsidiariıtätsprinzip Nnu drückt den Inhalt des Solidaritätsprinzips für die
institutionell-organisatorische Seite des gesellschaftlichen Lebens Aaus. Denn die
subsidiäre Rückgebundenheit des soz1alen Handelns MUu gerade auch in der Ver-
taßtrheit der Gesellschaft zZu Durchbruch kommen. Gemäfß dem Subsidiaritäts-
prinzıp hat jede Gemeinschaft das Recht, ihren spezifischen Sozialzweck Aaus e1ge-
nen Kräften verwirklichen. Wo CNSCIC un weıtere Gemeinschaften existieren,
w 1ie 1es etw2 1m Fall der räumlichen Gliederung VO  3 selbst einleuchtet, darf die
weılıtere Gemeinschaft die CENSCIEC iıcht aufsaugen und sıch ZU Sachwalter deren
Sozialzweckes aufspielen. Welche Gemeinschaft ©  ‚eNS‘; welche ‚weıt ist, das be-

SOM ıcht das Subsidiaritätsprinzıp, sondern das Verhältnis der jeweiligen
Sozialzwecke oder Sachbezüge. Famiılie un Staat als naturnotwendige Gemeıin-
schaften können beispielsweise gar ıcht auf derselben Ebene MIt den naturgema-
KRoen Gliederungen räumlicher oder funktioneller Art der mıiıt den freien erein1-
gungecn verglichen werden®.

Der „Personalismus“ un: mit ıhm das Subsidiarıtätsprinzıp stellen eın Pro-

ENDTORFF a4.a.0. 422
35 Vgl Anton Subsıdiaritätsprinzip und berufsständische Ordnung ın Quadragesimo Anno (Mün-

stier 57—60
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dukt der Angst um die Gefährdung der integri1tät des Menschen dar Das Sub-
sıdiarıtätsprinzip tand ZWAar erst in Quadragesimo Anno seine begriffliche Formu-
lierung; inhaltlich aber 1Sst CS eın altes naturrechtliches un deshalb auch 1m hri-
tentum lebendiges Erbgut®®, Erinnert se1 1Ur die Definition der Person bei
Thomas als dem vollkommensten eın in der Sanzen Natur. Auch für Dante, der
och VO  e} einer Weltmonarchie traumte, War die Zuständigkeit der einzelnen
räumlichen Gliederungen für ıhre eigenen Angelegenheiten selbstverständlich?”. Im
katholischen Spanıen wurden Theologen WI1e arıana 1Ns Gefängnis gesteckt, weil
s1e einen staatlıchen Absolutismus die soziale Selbständigkeıit der damalıgen
Stinde un: auch der Wırtschaftsgesellschaft verteidigten, Ketteler erklärte 1n der
Frankfurter Nationalversammlung 1848 „Der Staat 15t MIr keine Maschine, SOT11-

ern ein lebendiger Organısmus mıiıt lebendigen Gliedern, 1n dem jedes Glied sein
eigenes Recht, seine eigene Funktion hat, seın eıgenes freies Leben gestaltet. Solche
Glıeder sind mir das Indiıyiduum, die Familie, die Gemeinde USW, Jedes nıedere
Glied bewegt sich frei ın seiner Sphäre und genießt das echt der treıj]en Selbst-
bestimmung un Selbstregierung. Erst das nıedere Glied dieses Organısmus
ıcht mehr imstande 1St, seine 7 wecke selbst erreichen der die seiner Entwick-
Jung drohende Geftfahr selbst abzuwenden, trıtt das höhere Glied für 6S 1n Wirk-
samkeiıt, dem 65 annn von seiner Freiheit un Selbstbestimmung das abgeben muß,
W as dieses, das höhere Glied, ZUr Erreichung se1nes Zweckes bedarf.“38 uch WEeNnNn

WIr die Mencchen VO  e} heute realkritisch eobachten, annn besitzt das Subsidiari-
tätsprinzıp iın ıhrem Denken un Handeln eine viel stärkere Realıität, als esS

manche Modellkonstrukteure wahrhaben wollen.

Wenn bei der Begründung des Bundessoéialhilfegesetzes un des ]ugendfvohl-
tahrtsgesetzes auf das Subsidiaritätsprinziıp hingewiesen wurde, ann geht es ıcht

die Rettung kirchlicher Posıtionen. Gewiß yab 65 auch 1mM katholischen Raum
YeWw1sse integralistische Tendenzen. Eın solcher religıöser und kirchlicher Integra-
lismus wird aber gerade VO  } denen, die Rendtorft als Vertreter des „Personalis-
Mus  < apostrophiert, als Fehlentwicklung betrachtet, der seline geistige Verwandt-
schaft mit dem im protestantischen Denken mitschwingenden Supranaturalısmus
ıcht leugnen ann.

Worauf die Wohlfahrtsgesetzgebung einz1g un allein gerichtet se1in muß, 1St
die Frage, w1e dieser 7 weck Wirklid1 erreicht WIr  d. Das 1St eine rage der Sach-

2.a2.0
Monarchıia (1312—-1313)), 1Ze vgl Joseph HOFFNER, Christentum und Menschenwürde (Triıer

Vgl Theodor Ketteler, der deutsche Bischof uN Soztialreformer, 15 Hıer ist wen!1g spuren
von jener „auf ‚soz1ale Diktatur‘ abzielenden Naturrechtskonstruktion“, die brandmarkt (Katholische
Kırche un scholastisches Naturrecht, Zur Frage der Freiheit WVWiıen 40) Leider siınd derartige literarische Außen-
seiter für manche Leute die einzige Bezugsquelle, OTrAausSs s1e ıhr Wıssen ber die katholische Soziallehre schöpfen
wollen (Vgl Ernst Zum Problem des Naturrechts, ın Der Staat [1962] 232.)
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NCn IST, ergibt sich aus ihrem Zweck, aus dem, as erreicht werdensoll Darin
gründet ann die Zuständigkeitsordnung, die als sachgerechte auch dem Subsidi-
arıtatsprınz1ıp gerecht wird.

Erwüchse A4us sachgerechten Ordnung der Wohlfahrtspflege die Zustän-
digkeıt der Gemeinden und des Staates, ann WAare diese selbstverständlich durch
das Subsidiarıtätsprinzıp geschützt. ber es entsteht eben der Sache,
1nn un weck der Wohlfahrtspflege, die rage, ob dafür ı erster Linıe der
gar ausschließlich die Gemeinden un der Staat zuständig sind, Ja ob diese dazu
überhaupt imstande SIN Dıie Bedürftigkeit, der die Sozialhilfe wirksam teuern

soll, erscheint nämlich ıcht als ein allgemeiner Zustand, der jeden Bürger
Gemeinde der Staates als solchen befällt Insofern ı1ST die menschliche Soli-
darıtät aufgerufen, zunächst durch Helten von Mensch Mensch un durch frei-
williıgen Eınsatz entsprechenden Vereinigungen diesen Anliıegen gerecht WeI-

den Sozijalhiltfe 1ST der unmittelbare Sozialzweck der Einrichtungen der freien
Wohlfahrtspflege, Sanz gleich ob kirchlicher der nichtkirchlicher Art Hıerıin lıegt
ıhr Vorrang VOTL den öffentlichen Körperschaften begründet,wobel das Subsidiarıi-
LatsprınzZ1pPp diese ıhre Kompetenz schützt. Darüber hinaus werden die Ööffent-
lichen Körperschaften ebenfalls subsidiär eingreifen MUSSCH, die freiwillige Wohl-
fahrtspflege AB Mangel echter Solidarität versagt der die Aufgaben deren
Möglichkeiten übersteigen. Die Erfahrung lehrt, dafß gerade die freie Wohltfahrts-
pflege nıcht sehr der Getahr ausSgesetzZt 1ST, das Helfen als verwaltungs-
mäßigen und bürokratischen Akt der Vermittlung irgendwelcher Sachgüter und
Dienstleistungen verorganısS1crenN. Darın beruht auch heute noch das Vertrauen
SC vieler Menschen die Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege.

A
Unsere letzte Überlegung gilt dem Begriff. der. liberalen Demokratie westlicher

Pragung, MITt dem Rendtorff die Einheit der modernen Gesellschaft als eCine

sentlich politische decken möchte®®,. Man WIr' ier ohl der übel unterscheiden
mMussen 7zwischen der kontinental-.liberalen Tradıtion MIt ıhren einheitsstaatlichen
Tendenzen und der angelsächsisch-liberalen Demokratie. In England und den
Vereinigten Staaten WAaTfe N Sanz ausgeschlossen, dafß die Gültigkeit des Subsidi-
arıtatsprinzıps eLWwW2 Fall der Wohlfahrtsgesetzgebung überhaupt diskutiert
oder 1ı Zweıtel geZORCH würde. Das Subsidiaritätsprinzıp braucht icht einmal
e1m Namen geNANNLT werden, 65 Bewußtsein der Menschen und der (S6-
sellschaft ebt. Gerade England un: den Vereinigten Staaten, die doch siıcher
ıcht ständestaatlich, kirchenpolitisch der Oriıentiert sind, 1ST die , Gesell-
schaft“ als „Eigenes” unangefochten wirksam. Hıerin beruht die Stäiärke dieser
Demokratien. Auch NUr der Gedanke, die freie Wohlfahrtspflege zurückzudrän-
gCcCh der S1C V12 factı den öffentlichen Körperschaften Priımar übertragen wollen,

29 ENDIORF 417 u 425
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Grundlagen gesundenGesellschaft und gesunden Staates.
„Eine Soziallehre,Dıie „kritischen Erwägungen“ schließen MIiIt dem Hinweis:

die sich grundsätzlich der geschichtlichen Reflexion ihrer selbst entziehen wollte,
WAare der Gefahr euen Ideologisierung ausgeliefert und müßte e_
rade der Allgemeinheit verlustig gehen, auf die SiIC Anspruch erhebt.«40 Man
möchte NUur wünschen, daß der Vertasser diese Empfehlung selbst beherzigt hätte.

ZE

Dıie Landwirtschaft Chinas — FEın Bewässerungsplan für Portugal — Die irche
Indiens—DaswachsendeFernsehnetz —— Regionale Bischofskonferenzen ı Afrika—
Das Hauptproblem der Kirche Afrikas

H

Dıie Landwirtschaft Chinas

Dıe Landwirtschaft War VO:  3 jeher das Rückgrat Chinas. Noch 1958 % der Erwerbs-
bevölkerung darin beschäftigt. Dıeser Tatsache mußte sich auch das kommunistische Regimebeu-
SCH, nachdem es zunächst geglaubt hatte, den wirtschaftlichen Aufstieg, die Sozialisierung
Chinas durch 110e intensıive Industrialisierung erZW1iNgen können. Vor allem 1e Schwerindustrie
wurde MIiIt allen Mitteln gefördert. Aber schon © Ende des ersten Fünf- Jahres-Plans, als die
sowjJetrussische Hilfe merklich nachliefß, w 16eS$ Mao TIse-tung ZU) ersten Mal nach langer eit Ww1e
der auf die Bedeutung - der Landwirtschaft hin, deren Entwicklung und Förderung neben der

Industrialisierung nıcht kurz kommen dürfe. Seither i1STt die Landwirtschaft i der Wirtschafts
politik ı stärker den Vordergrund etreten. Das Communique über den Rechenschafts-
bericht der Regierung, den Tschu En-lai März 1962 den Abgeordneten des Zweiten Natıo-
nalenVolkskongresses gab, nın Z.U) Thema der Adjustierung der Wirtschaft erster Stelle die

Erhöhung der landwirtschaftlichen Erzeugung, VOLr allem die Produktion VO:  - Getreide, Baum-
wolle und Olfrüichten. An Zzweiter Stelle WIr gefordert, daß die Produktion von Leicht- un

Ebd 430
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